
Landeshauptstadt Magdeburg 
Stellungnahme der Verwaltung Stadtamt Stellungnahme-Nr. Datum 

öffentlich Amt 51 S0035/14 10.02.2014 
zum/zur 
 
A0009/14 
Mirko Stage, Oliver Wendenkampf 
Stadträte future! – Die junge Alternative 
 
Bezeichnung 
 
Kinderfreundliche Homepage 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 
Der Oberbürgermeister 25.02.2014 
Ausschuss für Familie und Gleichstellung 11.03.2014 
Jugendhilfeausschuss 13.03.2014 
Ausschuss für kommunale Rechts- und 
Bürgerangelegenheiten 19.03.2014 

Ausschuss für Bildung, Schule und Sport 25.03.2014 
Verwaltungsausschuss 16.05.2014 
Stadtrat 12.06.2014 
 
 
Stellungnahme zum Antrag A0009/14 – Kinderfreundliche Homepage 
 
 
Mit dem o. g. Antrag soll der Oberbürgermeister beauftragt werden, kinder- und jugendgerechte 
Erläuterungen rund um den Themenbereich Politik und Verwaltung zu erarbeiten bzw. zu 
aktualisieren und unter www.magdeburg.de einzubinden. 
 
Die Intension dieses Antrages trifft auf Überlegungen der Verwaltung hinsichtlich weiterer 
Schritte zur Entwicklung Magdeburgs als kinder- und familienfreundliche Kommune. Dieser 
Antrag ist aus Sicht dieses Vorhabens hilfreich. 
 
Für die Erarbeitung einer kinder- und jugendfreundlichen Homepage ist eine Mitwirkung 
verschiedener Fachkräfte und eine Einbindung von Kindern und Jugendlichen notwendig. 
 
Die Notwendigkeit der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch gezielte 
Kooperation mit Schulen/Schulsozialarbeiter/-innen, wird insbesondere vor dem Hintergrund 
gestalterischer und sprachlicher Aspekte gesehen (Interesse wird eher durch visuelle und 
auditive Elemente geweckt). Eine kinderfreundliche Homepage sollte für die Kinder und 
Jugendliche der LH MD eine dauerhafte Nutzung und langfristige Einbindung, u. a. in 
freizeitpädagogische oder schulische Projektarbeit ermöglichen. Die Pflege einer solchen 
Homepage ist ein wesentlicher Aspekt zur Sicherung von Nachhaltigkeit. Abschließend ist 
einzuschätzen, dass der o. g. Antrag eine prozessuale Aufgabenstellung darstellt, welche im 
Laufe der Bearbeitung weitere Erfordernisse beschreiben wird. 
 
 
 
Brüning 
 
 




